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[bookmark: _Hlk200617722][bookmark: _Hlk210812755][bookmark: _Hlk216082470]Ministerin Müller: „Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist stambulant“
(MGS-Pressemitteilung vom 22.01.2026)

Wie lässt sich durch Ausbalancierung stationärer und ambulanter Angebote eine qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen sicherstellen? Diese Frage hat das Versorgungsforschungsprojekt „ProReVers – Prospektive regionale sektorenübergreifende Versorgungsplanung im ländlichen Raum“ in den vergangenen zwei Jahren beispielhaft in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin untersucht. Ziel war die Entwicklung praxistauglicher Instrumente und Strukturen, die sich auch auf andere dünn besiedelte Regionen übertragen lassen. Das Projekt ProReVers wurde im Oktober 2023 gestartet und vom Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro gefördert. Die Ergebnisse des Projekts wurden auf einem Fachsymposium „Sektorenübergreifende Versorgungsplanung im ländlichen Raum“ vorgestellt. Nach ersten Erkenntnissen weisen bis zu 20 Prozent der Krankenhausfälle in den untersuchten Regionen theoretisches Ambulantisierungspotenzial auf, zu dessen Umsetzung allerdings erhebliche Hürden, darunter Fachkräftemangel, unzureichende Transportmöglichkeiten und die begrenzte Ausstattung in den Praxen, überwunden werden müssten. Lange Wege und Wartezeiten sind laut Patientenbefragung weitere zentrale Probleme. Zur Schließung von Versorgungslücken könnten Kooperationen und digitale Lösungen stärker in den Blick genommen werden. 

Brandenburg macht sich im Bundesrat für Apotheken im Land stark 
(MGS-Pressemitteilung vom 30.01.2026)

Wie in ganz Deutschland ist auch in Brandenburg die Anzahl der Apotheken rückläufig. Während im Jahr 2013 noch 580 Apotheken in Brandenburg ansässig waren, waren es Ende Januar 2026 noch 523. Der Bundesrat hat am 30.01.2026 über den Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz – ApoVWG) beraten. Brandenburg setzt sich dabei für die Interessen der Apotheken im Land ein und hat im Bundesrat für die Streichung des von der Bundesregierung geplanten neuen § 29 Apothekengesetzes gestimmt. Der § 29 sieht die Möglichkeit der Vertretung der Apothekenleitung durch PTAS (pharmazeutisch-technische Assistenz) zum Zweck einer vorübergehenden Aufrechterhaltung des Betriebs von Apotheken zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in ländlichen Regionen für bis zu 20 Tage im Jahr, jedoch längstens an zehn zusammenhängenden Tagen, vor. Die Vertretung soll dabei unter anderem nur erfolgen dürfen, wenn sich im Umkreis von mindestens sechs Kilometern keine weitere Apotheke befindet. 

Weltkrebstag: Gesundheitsministerin Müller ruft zu regelmäßiger Krebsvorsorge auf 
(MGS-Pressemitteilung vom 01.02.2026)

In Brandenburg erkrankten im Jahr 2023 insgesamt 17.873 Menschen neu an Krebs (10.037 Männer, 7.836 Frauen). Zu den fünf häufigsten Krebsneuerkrankungen bei Männern zählen Prostata, Bronchien und Lunge, Darm, Harnblase sowie Mundhöhle und Rachen. Bei den Frauen waren es Brustdrüse, Darm, Bronchien und Lunge, Pankreas sowie Malignes Melanom der Haut. Die Möglichkeiten der modernen Krebsvorsorge sind heute so zuverlässig wie nie. Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar ruft Gesundheitsministerin Britta Müller alle Brandenburger*innen auf, die angebotenen Früherkennungsuntersuchungen regelmäßig wahrzunehmen. Neben den Untersuchungen betont sie auch die Bedeutung eines gesunden Lebensstils für die Krebsprävention. Der 26. Weltkrebstag steht unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“. Im Mittelpunkt steht dabei der Gedanke, dass Krebspatient*innen durch ihre Diagnose verbunden sind und dennoch jede und jeder eine ganz eigene Geschichte mitbringt. 

Gesundheitsministerin Müller: „Pflege solidarisch reformieren – gezielt entlasten, System stabil halten“
(MGS-Pressemitteilung vom 04.02.2026)

Nach den aktuellen Auswertungen des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) lag der pflegerische Eigenanteil, der nicht von der Pflegeversicherung gedeckt wird, Anfang 2026 bundesweit bei rund 1.980 Euro pro Monat. Hinzu kommen durchschnittlich rund 1.050 Euro monatlich für Unterkunft und Verpflegung sowie weitere Investitionskosten der Einrichtungen. Daraus ergibt sich ein Gesamt-Eigenanteil von deutlich über 3.500 Euro monatlich, bevor Leistungszuschläge berücksichtigt werden. Selbst nach Abzug der Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI müssen Pflegebedürftige im ersten Jahr eines Heimaufenthaltes bundesdurchschnittlich über 3.200 Euro monatlich aus eigener Tasche zahlen. Angesichts weiter steigender Eigenanteile spricht sich Gesundheits- und Sozialministerin Britta Müller für eine solidarische und zugleich finanzierbare Pflegereform aus. Ziel müsse es sein, Pflegebedürftige wirksam vor finanzieller Überforderung zu schützten und gleichzeitig die soziale Pflegeversicherung dauerhaft zu stabilisieren. Sie warnt aber vor pauschalen Lösungen. Ein unbegrenzter Eigenanteilsdeckel für alle sei kaum finanzierbar und würde das Solidaritätsprinzip verfehlen. Die Ministerin schlägt stattdessen eine sozial gestaffelte Entlastung der Eigenanteile vor, die gezielt vor finanzieller Überforderung schützt und gleichzeitig die Pflegeversicherung dauerhaft bezahlbar hält. Konkret setzt ihr Modell früher und gezielter an als die bisherigen Leistungszuschläge. Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sollen spürbar entlastet werden, damit Pflege nicht in die Sozialhilfe führt und Lebensleistung geschützt wird. Pflegebedürftige mit hoher finanzieller Leistungsfähigkeit sollen weiterhin einen angemessenen Eigenanteil tragen. 

Urteil des OVG Berlin-Brandenburg: Krankenkassen müssen Fehlfahrten nicht zahlen
(AOK-Pressemitteilung vom 30.01.2026)

Die Krankenkassen/-verbände in Brandenburg begrüßen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Das Gericht hat klargestellt, dass die Kosten für Fehlfahrten und Fehleinsätze im Rettungsdienst – also die Einsätze ohne anschließenden Patiententransport – nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden müssen. Das Gericht bestätigt damit die bisherige Rechtsauffassung der Krankenkassen. Demnach zahlen die Krankenkassen für Einsätze in Verbindung mit einem anschließenden Transport in die nächste geeignete Einrichtung. Die Fehlfahrten und Fehleinsätze sind zum Teil öffentlichen Daseinsvorsorge und müssen von den Trägern des Rettungsdienstes finanziert werden. Eine Umlage auf die Krankenkassen – und damit auf die Beitragszahlenden – wäre nicht gerecht. Die Entscheidung schafft aus Sicht der Krankenkassen/-verbände eine wichtige Grundlage, um den begonnenen Prozess zur Implementierung einer transparenten und effizienten Kosten-Leistungs-Rechnung bei den Rettungsdienstträgern konsequent weiterzuführen. Nur auf dieser Basis lassen sich Leistungen sachgerecht abbilden, Kosten verursachungsgerecht zuordnen und die Finanzierung des Rettungsdienstes langfristig rechtssicher und nachvollziehbar gestalten. 

Aus für die allgemeine Antidiskriminierungsberatung in Brandenburg 
(Opferperspektive e.V., Pressemitteilung vom 02.02.2026)

Ab sofort gibt es in Brandenburg keine merkmalsübergreifende Anlaufstelle mehr für Menschen, die Diskriminierung erfahren. Die einzige unabhängige und allgemeine Antidiskriminierungsberatung des Landes musste zum 1. Februar 2026 ihre Arbeit einstellen. Die Landesregierung hat die notwendigen Mittel für die Weiterführung des Angebots nicht zur Verfügung gestellt. Der Trägerverein Opferhilfe e.V. hatte sich zuvor in einem eindringlichen Appell an Ministerpräsident Dietmar Woidke gewandt und darauf hingewiesen, dass allein die Landesförderung den Erhalt der Antidiskriminierungsberatung sichern könnte. Doch das Schreiben der Opferperspektive blieb ebenso unbeantwortet wie ein Unterstützungsschreiben namhafter landesweiter Institutionen. Zudem hatten mehr als 5.700 Bürger*innen eine Online-Petition an Ministerpräsident Woidke für den Erhalt der Antidiskriminierungsberatung unterzeichnet. Die Staatskanzlei des Landes Brandenburg zeigte sich nicht bereit, die Petition entgegenzunehmen. 
Anlässlich der laufenden Koalitionsverhandlungen hat die Opferperspektive zusammen mit dem Aktionsbündnis Brandenburg ein Forderungspapier veröffentlicht. Beide Organisationen fordern von der künftigen Landesregierung: Eine landesweite Antidiskriminierungsberatung zu allen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützten Merkmalen muss dauerhaft abgesichert sein, um Benachteiligungen in Arbeit, Bildung und Wohnen konsequent abzubauen. 


Tipps & Informationen 

Menschen mit Behinderung blicken sorgenvoll auf 2026
(Berliner Behindertenzeitung BBZ Februar 2026)

Die Aktion Mensch hat eine bundesweite Online-Befragung zu den Wünschen und Erwartungen von Menschen mit Behinderung für 2026 durchgeführt. Die Mehrheit äußert Sorgen oder Unsicherheiten – vor allem in Bezug auf die Themen Gesundheit, Pflege und soziale Sicherheit. Während Anfang 2025 die Themen Inflation, Armut und Migration die ersten drei Plätze einnahmen, rücken nun verstärkt Themen in den Vordergrund, die die persönliche Lebenssituation unmittelbar betreffen. Diese Entwicklung lässt sich vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Debatten einordnen – etwa zu steigenden Krankenkassenbeiträge, zur Finanzierung der Pflegeversicherung oder zu Kürzungen von Sozialleistungen. Gefragt nach den persönlichen Alltagsbelastungen stehen bei Menschen mit Behinderung ebenfalls Gesundheitsthemen an erster Stelle. 77 Prozent der Menschen mit Behinderung fühlen sich politisch nicht ausreichend vertreten. Für 2026 fordern sie von der Bundesregierung vor allem: 

· Den Erhalt oder Ausbau der sozialen Sicherungssysteme (46 Prozent)
· Mehr bedarfsgerechte Wohnungen (43 Prozent)
· Bessere Arbeitsmarktchancen (32 Prozent) 

Dass sich die Rangfolge der konkreten Maßnahmen für Menschen mit Behinderung im Vergleich zu 2025 kaum verändert hat, unterstreicht, dass zentrale Bedarfe zur Teilhabe weiterhin bestehen und bislang nur unzureichend adressiert wurden. In der Gesamtheit verdeutlichen die Ergebnisse, wie sehr Menschen mit Beeinträchtigung auf verlässliche Gesundheits- und soziale Unterstützungssystem angewiesen sind. 

AOK: Beweislast bei Behandlungsfehlern absenken
(AOK-Pressemitteilung vom 26.01.2026)

Zum „Tag des Patienten“ bekräftigte der AOK-Bundesverband seine Forderungen nach einer Weiterentwicklung der Patientenrechte. Insbesondere müsse die Beweislast beim Nachweis von Behandlungsfehlern abgesenkt werden. Wollen Patient*innen Schadensersatzansprüche aufgrund von Behandlungs- oder Pflegefehlern geltend machen, ist die Beweislast immens hoch. Neben dem Vorliegen eines Fehlers und eines Schadens müssen die Betroffenen beweisen, dass der eingetretene Schaden durch den Fehler verursacht wurde. Das ist für medizinische Laien in der Regel nicht möglich. Es muss künftig ausreichen, dass der Beweis der Kausalität zwischen Fehler und Schaden als geführt gilt, wenn der Ursachenzusammenhang mit mehr als 50 Prozent überwiegend wahrscheinlich ist. 

Lebenshilfe warnt vor Kürzungen in der Eingliederungshilfe
(EU-Schwerbehinderung vom 30.01.2026)

Die Kommission zur Reform des Sozialstaats hat Ende Januar ihre Empfehlungen an die Bundesregierung übergeben. Die unabhängige Sozialstaatskommission hat sich in ihrer Arbeit auf vier zentrale Handlungsfelder konzentriert: Neusystematisierung der Sozialleistungen, die Verbesserung von Erwerbsanreizen, Rechtsvereinfachung sowie die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung. Das Papier enthält insgesamt 26 konkrete Empfehlungen. Diese reichen von grundlegenden, systemverändernden Reformen zentraler Sozialleistungsbereiche über eine Neubestimmung des Verhältnisses einzelner Leistungen zueinander bis hin zu detaillierten Vereinfachungsvorschlägen. Die Sozialstaatskommission empfiehlt dem Bundessozialministerium, sich bei der Eingliederungshilfe auf zeitnahe Kostensenkungen zu fokussieren, etwa durch Änderungen im Vertragsrecht zum Umgang mit Tarifsteigerungen. Die Lebenshilfe fordert die Bundesregierung auf, bei ihrem Grundsatz „Keine Kürzung in der Eingliederungshilfe“ zu bleiben und nicht durch die Hintertür, die individuelle Teilhabe, z.B. durch Pauschalen oder Poolen, zu begrenzen. 

Rechnungshof: Milliarden für ärztliche Terminvergabe haben nichts gebracht 
(EU-Schwerbehinderung vom 04.02.2026)

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) von 2019 sollte mit zusätzlichen Vergütungsanreizen dazu beitragen, Terminstau zu verringern. Allein bis Mitte 2024 haben die Mehrausgaben der gesetzlichen Krankenkassen dafür 2,9 Milliarden Euro betragen. Die bisherige Evaluation des TSVG zeigt, dass sich die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte nicht verkürzt haben. Der Bundesrechnungshof war noch nie überzeugt von Extrageld für die vertragsärztliche Terminvergabe. Nun sehen sich die Rechnungsprüfer in ihren Zweifeln bestätigt. Ärzt*innen wirft der Rechnungshof inakzeptables Verhalten vor. So machten Fachärzte etwa die Terminvergabe von einem „Dringlichkeitsnachweis“ des Hausarztes abhängig. Das bedeutete, dass Patienten nochmals ihre Hauarztpraxis kontaktieren müssen, was zusätzliche Arztkontakte provoziert. Schon 2023 wies das Gesundheitsministerium intern auf Fehlentwicklungen hin und warnte vor „ungerechtfertigten Honorarzuwächsen“. Regelungen dagegen seien aber bis heute nicht beschlossen worden. Mittlerweile beträgt die Wartezeit gesetzlich Versicherter auf einen Facharzttermin sechs Wochen. 
Der Rechnungshof fordert, die Fehlanreize des TSVG schnellstmöglich zu beseitigen, 

Forderungen der Patientenorganisationen nach § 140 f SGB V
(NAKOS Nachrichten vom 05.02.2026)

Die maßgeblichen Patientenorganisationen nach § 140 f SGB V haben sich auf Forderungen für eine Reform der ambulanten Versorgung geeinigt. Diese stellt die Bedarfe von Patient*innen in den Vordergrund und nimmt das Versorgungssystem in die Pflicht, eine medizinisch adäquate, qualitativ hochwertige und sozial gerechte Versorgung zu gewährleisten. Eine zukunftsgerichtete Versorgung muss bedarfsgerecht reformiert und patientenorientiert ausgestaltet werden: 
1. Die Gesundheitsversorgung ist gemeinwohlorientiert und wird durch barrierefreie, verlässliche, bedarfsgerechte und interprofessionelle Versorgung sichergestellt. 
2. Die Versorgung erfolgt integriert und individuell bedarfsgerecht. Die Bedarfe von chronisch Kranken und Menschen mit Behinderung werden in besonderer Weise berücksichtigt. 
3. Die Primärversorgung ist in die regionalen Strukturen eingebettet und kooperiert mit sozialen Unterstützungssystemen und Angeboten zur Gesundheitsförderung. 
4. Die Qualität der Angebote wird gewährleistet, transparent gemacht und weiterentwickelt. 
5. Die Gesundheitsversorgung arbeitet digital und vernetzt. 
6. Der Sicherstellungsauftrag muss neu gedacht werden. 
7. Die Reformansätze werden kontinuierlich evaluiert, die Patientenorganisationen werden wirksam eingebunden. 

Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) im Kabinett beschlossen
(BMAS Pressemitteilung vom 11.02.2026)

Menschen mit Behinderungen warten seit Langem darauf, dass die Bundesregierung ihr Versprechen erfüllt und das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) überarbeitet. Das Kabinett hat nun einen Änderungsentwurf zum BGG vorgelegt, welcher wichtige Regelungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen und im privaten Bereich enthält. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales betonte dabei, dass Barrierefreiheit eine Grundvoraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ist. Bis 2035 sollen und bis 2045 müssen die Bestandsbauten des Bundes barrierefrei werden. Um die Verwendung von Leichter Sprache und der Deutschen Gebärdensprache zu unterstützen, wird ein Bundeskompetenzzentrum für Leichte Sprache und Deutsche Gebärdensprache eingerichtet. Unternehmen müssen künftig sogenannte angemessene Vorkehrungen bereitstellen, um Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Regelungen setzen auf konkrete Lösungen und Dialog der Beteiligten. Im Streitfall kann zunächst ein niedrigschwelliges, kostenfreies Schlichtungsverfahren bei der BGG-Schlichtungsstelle durchgeführt werden. Zudem werden Übergangsregelungen geschaffen, um die Verfahren zur Zertifizierung von Assistenzhunden zu vereinfachen. 
Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen bezeichnet die Änderung des BGG aus inklusionspolitischer Sicht als eines der wichtigsten Reformvorhaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode.
Im nächsten Schritt wird sich das Parlament mit diesem Regierungsentwurf befassen. Im parlamentarischen Verfahren, wird es nach der ersten Lesung im Bundestag, sicherlich wieder zu den Anhörungen in den Fachausschüssen kommen, bis dann in 2. und 3. Lesung das Gesetz verabschiedet werden kann. 

Vertane Chance – BGG-Reform verkommt zum Reförmchen
(kobinet-Nachrichten vom 12.02.2026)

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) sieht in dem beschlossenen Entwurf des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) eine vertane Chance. Der Wille zur echten Veränderung sei nicht erkennbar. Viele Verbände kritisierten schon im Dezember 2025 in ihren Stellungnahmen den Entwurf zum BGG. Gerade im Bereich der Barrierefreiheit für die Privatwirtschaft blieb dieser deutlich hinter den Erwartungen zurück. Zwar wird im Gesetzentwurf festgeschrieben, dass auch die Privatwirtschaft Barrierefreiheit herstellen muss. Jedoch wird dieses im weiteren Verlauf gleich wieder negiert, indem jegliche bauliche Veränderungen oder Anpassungen an Dienstleistungen als unzumutbare Belastung deklariert werden. Auch wenn die Möglichkeit der Feststellung einer Diskriminierung gegeben ist, bleibt diese für Privatunternehmen ohne wirkliche Konsequenz. Schadensersatz sieht das Gesetz nämlich nicht vor, kritisiert die ISL. Um eine echte Reform auf den Weg zu bringen (wenn hier schon nicht die zahlreichen Stellungnahmen aus der Verbändelandschaft Verbesserungen bringen konnten) müssten jetzt Veränderungen durch das Parlamentarische Verfahren durch die Bundestagsabgeordneten kommen. 


Seminare & Veranstaltungen 

[bookmark: _Hlk207272685]Seminar: „Datenschutz im Verein“
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 18.02.2026)

Termin:			13. April 2026				09:30 bis 16:30 Uhr

Veranstalter:	BAG-Selbsthilfe 

Veranstaltungsort:	DJH Jugendherberge Düsseldorf

Anmeldeschluss: 		13.03.2026
	27.02.2026 (bei Bedarf an Gebärdensprachdolmetschung)

Viele Organisationen sind sich noch nicht oder nicht hinreichend darüber bewusst, dass sie die bestehenden Regelungen zum Datenschutz zu beachten haben. Es ist aber sinnvoll und notwendig, dass sich ein Verband auch mit dieser Thematik befasst und den Datenschutz ernst nimmt. Bei Verstößen drohen durchaus schwerwiegende Konsequenzen wie Bußgeldzahlungen oder schlimmstenfalls sogar die Untersagung der Verbandstätigkeit. Das Tagesseminar soll den Teilnehmern einen Überblick über alle datenschutzrechtlichen Anforderungen verschaffen, die für eine Selbsthilfeorganisation relevant sind. Neben den datenschutzrechtlichen Grundsätzen und den bestehenden Regelungen nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen auch die Themen “Datenschutz in der Selbsthilfegruppe“ sowie “Datenschutz beim eigenen Internetauftritt“ auf dem Programm. 
Verbindliche Anmeldungen zum kostenfreien Seminar an: franzisca.hetzer@bag-selbsthilfe.de
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